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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Nach Aussage von Bundesjustizministerin Zypries steht die Politik „zur Zeit vor der Aufgabe, den Schaden, den Manager

am Finanzmarkt angerichtet haben, im Gemeinwohlinteresse so gut es geht zu begrenzen“ (PM BMJ vom 11.3.2009).

Daher soll ihre Bezahlung zuk�nftig anders gestaltet werden. Der Entwurf eines Gesetzes zur Angemessenheit der Vor-

standsverg�tung ist Gegenstand „Der Ersten Seite“ von von Rosen und des Beitrags von Wagner/Wittgens. Seitdem das

Bundeskartellamt seit neuestem bereits den Informationsaustausch zwischen Unternehmen ohne begleitende Preis- oder

Quotenabsprachen mit Bußgeldern belegt, wird es f�r Unternehmen und Verb�nde umso wichtiger, den schmalen Grad

zwischen zul�ssiger Marktinformation und verbotenem Informationsaustausch zu kennen und das Risiko von Verst�ßen

mittels Kartellrechts-Compliance zu reduzieren. Hier setzt der Beitrag von Stancke an.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Unwirksame Entgelt-, Preis�nderungs-

und Zinsanpassungsklausel in AGB-

Sparkassen

Deru. a. f�rdasBankrechtzust�ndigeXI.Zivilsenat

des BGH hat auf die Verbandsklagen eines Ver-

braucherschutzverbandesgegen zwei Sparkassen

mitUrteilenvom21.4.2009–XIZR55/08undXIZR

78/08 – entschieden, dass eine Klausel �ber Ent-

gelte f�r gesetzlich vorgeschriebene Leistungen,

ein einseitiges Preis�nderungs- sowie Zinsanpas-

sungsrecht, die Nr. 17 Abs. 2 S. 1 AGB-Sparkassen

nachgebildet ist, im Bankverkehr mit Privatkun-

den (Verbrauchern) nicht verwendet werden darf.

Denn da die entsprechende Klausel die Pflichten

der Banken nicht klar und nachvollziehbar be-

nennt, benachteiligt sie die Verbraucher unange-

messenund ist dahernach§ 307BGBunwirksam.
(Quelle: PM BGH vom 21.4.2009)

BGH: Millionenklage gegen Mitglieder des

Zementkartells ist zul�ssig

Aufgrund einer Entscheidung des Kartellsenats

des BGH vom 7.4.2009 – KZR 42/08 – steht fest,

dass eine auf Zahlung von mindestens 114 Mio.

Eurogerichtete Schadensersatzklagegegensechs

f�hrende deutsche Zementhersteller zul�ssig ist.

Der Senat hat ausgef�hrt, Umfang und Komplexi-

t�t des sich aus der B�ndelung der Anspr�che

zahlreicher Unternehmen ergebenden Prozess-

stoffs k�nnen die Zul�ssigkeit der Klage nicht in

Frage stellen. Auch der unbezifferte Klageantrag

war als zul�ssig anzusehen,weil geltendgemacht

wurde, dass die Feststellung der H�he des Scha-

denseine richterlicheSch�tzungerforderte.

Der Prozess wird nun vor dem Landgericht D�s-

seldorf fortgesetzt.
(Quelle: PM BGH vom 17.4.2009)

BGH: Zur Existenzvernichtungshaftung des

GmbH-Gesellschafters

Mit Urteil vom 9.2.2009 – II ZR 292/07 – hat der

BGH entschieden: Eine Existenzvernichtungshaf-

tung des GmbH-Gesellschafters aus § 826 BGB

f�r missbr�uchliche, zur Insolvenz der GmbH

f�hrende oder diese vertiefende kompensati-

onslose Eingriffe in das der Zweckbindung zur

vorrangigen Befriedigung der Gesellschafts-

gl�ubiger dienende Gesellschaftsverm�gen

(vgl. BGHZ 173, 246 – Trihotel = BB 2007,

1970) kommt auch im Stadium der Liquidation

der Gesellschaft (§§ 69ff. GmbHG) in Betracht.

Der f�r die Existenzvernichtungshaftung nach

§ 826 BGB bei der werbenden Gesellschaft an-

erkannte Grundsatz eines verselbstst�ndigten

Verm�gensinteresses gilt erst recht f�r eine Ge-

sellschaft in Liquidation, f�r die § 73 Abs. 1

und 2 GmbHG den Erhalt des Gesellschaftsver-

m�gens im Interesse der Gl�ubiger in beson-

derer Weise hervorhebt. Der Liquidationsgesell-

schaft kann daher ein eigener (Innenhaftungs-)

Anspruch aus § 826 BGB gegen den Gesell-

schafter schon dann zustehen, wenn dieser

unter Verstoß gegen § 73 Abs. 1 GmbHG in

sittenwidriger Weise das im Interesse der Ge-

sellschaftsgl�ubiger zweckgebundene Gesell-

schaftsverm�gen sch�digt, ohne dass zugleich

die speziellen „Zusatzkriterien“ einer Insolvenz-

verursachung oder -vertiefung erf�llt sind.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-905-1

unter www.betriebs-berater.de

Dazu demn�chst der Kommentar von K�lbl.

OLG Stuttgart: Zur Befreiung von der

Ad-hoc-Publizit�t – Daimler AG

Mit Beschluss vom 22.4.2009 – 20 Kap 1/08 –

hat das OLG Stuttgart entschieden: F�r den Auf-

schub der Ver�ffentlichung einer Insiderinforma-

tion nach § 15 Abs. 3 WpHG bedarf es keiner be-

wussten Entscheidung des Emittenten. Selbst

wenn eine bewusste Entscheidung erforderlich

w�re, der Emittent eine solche aber nicht getrof-

fen h�tte, w�rde bei Vorliegen der Vorausset-

zungen f�r diesen Befreiungstatbestand gleich-

wohl eine Haftung wegen nicht unverz�glicher

Ver�ffentlichung der Insiderinformation entfal-

len, weil der Emittent auch bei bewusster Ent-

scheidung f�r die Selbstbefreiung die Informa-

tion nicht fr�her ver�ffentlicht h�tte (rechtm�ßi-

ges Alternativverhalten).

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2009-905-2

unter www.betriebs-berater.de

OLG Brandenburg: Haftung des

fakultativen GmbH-Aufsichtsrats f�r

versp�tete Insolvenzantragsstellung

Mit Urteil vom 17.2.2009 – 6 U 102/07 – ent-

schied das OLG Brandenburg: Unterl�sst es ein

fakultativer Aufsichtsrat in der GmbH pflichtwid-

rig und schuldhaft, trotz Vorliegens von Insol-

venzgr�nden beim Gesch�ftsf�hrer auf die

rechtzeitige Stellung eines Insolvenzantrags hin-

zuwirken, so haften die Aufsichtsratsmitglieder

als Gesamtschuldner nach §§ 52 Abs. 1, 64

Abs. 2 GmbHG, §§ 116, 93 Abs. 2 AktG, es sei

denn, die Haftung ist ausdr�cklich in der Sat-

zung ausgeschlossen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-905-3

unter www.betriebs-berater.de

OLG M�nchen: Anmeldung eines neuen

Gesch�ftsf�hrers ins Handelsregister

Mit Beschluss vom 30.3.2009 – 31 Wx 021/09 –

hat das OLG M�nchen entschieden: Gegen die

Zur�ckweisung der Anmeldung eines neuen Ge-

sch�ftsf�hrers zur Eintragung in das Handelsre-

gister ist auch der anmeldende Gesch�ftsf�hrer

im eigenen Namen beschwerdebefugt. Bei be-

gr�ndeten Bedenken kann das Registergericht

die Pr�fung der Anmeldung eines neuen Ge-

sch�ftsf�hrers darauf erstrecken, ob der Be-

schluss �ber die Bestellung eines neuen Ge-

sch�ftsf�hrers von den Gesellschaftern der

GmbH gefasst worden ist.

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2009-905-4

unter www.betriebs-berater.de
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